
Das Ziel unseres Zivilprozesses ist die Ermittlung der 
objektiven Wahrheit1). Fälle, in denen das Gesetz ein 
unübersteigbares Hindernis für die Erreichung dieses 
Zieles bildet, sind bekanntermaßen sehr selten. Das 
wichtigste Mittel, um von der schädlichen, nur dem In
teresse der ökonomisch Stärkeren dienenden Verhand
lungsmaxime loszukommen und die objektive Wahrheit 
zu finden, bildet eine konsequente, weitgehende An
wendung des § 139 ZPO. Dazu gehören auch intensive 
Bemühungen des Richters, die Prozeßparteien dazu zu 
veranlassen, daß sie alle für die Entscheidung erheb
lichen Tatsachen Vorbringen. Hat der Richter Grund 
zu der Annahme, daß erhebliche Tatsachen verschwie
gen wurden, so hat er, um das Prozeßziel zu erreichen, 
nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die Par
teien danach zu fragen und sie zum Vortrag über diese 
Tatsachen anzuregen. Woher der Richter von den ihm 
erheblich erscheinenden Tatsachen weiß, ist völlig be
deutungslos; jedenfalls enthält die Vorschrift des § 139 
ZPO keinerlei Einschränkungen in dieser Richtung. 
Nur wenn es sich um Tatsachen handelt, die der Rich
ter selbst beobachtet hat, und daher mit seiner Verneh
mung als Zeuge zu rechnen ist, steht seiner weiteren 
richterlichen Tätigkeit in dieser Sache u. U. die Vor
schrift des § 41 Ziff. 5 ZPO entgegen.

Völlig abwegig ist dagegen der Standpunkt des Bezirks
gerichts, der Richter müsse, obwohl ihm in der Rechts
auskunftsstelle wichtige Tatsachen mitgeteilt wurden, 
tatenlos Zusehen, wenn diese vielleicht entscheidenden 
Tatsachen von den streitenden Parteien nicht zum 
Gegenstand des Prozesses gemacht werden. Diese An
sicht würde dazu führen, daß das Gericht bewußt un
richtige oder zumindest auf einem unvollständigen 
Tatbestand beruhende Entscheidungen fällen müßte, 
also zu einer Konsequenz, Aie mit dem Prozeßziel gänz
lich unvereinbar ist. Das Bezirksgericht ist auch nicht 
in der Lage, auch nur eine Gesetzesstelle anzuführen, 
die eine derart einschränkende Auslegung des § 139 
ZPO verlangen würde. Das Bezirksgericht hat sich 
anscheinend von der im bürgerlichen Zivilprozeß herr
schenden Auffassung nicht freimachen können, wonach 
der Richter nicht aktiv sein soll und sich mit einer pas
siven, unbeteiligten Rolle zu begnügen hat. Ihm scheint 
es auszureichen, wenn die richterliche Entscheidung 
bloß zu der sogenannten formellen Wahrheit gelangt, 
die tatsächlich häufig der Unwahrheit, ja der Lüge 
gleichkommt und typisch für den kapitalistischen Zivil
prozeß ist. Wenn aber der Kreisrichter durch Stellung 
entsprechender Fragen nur seine Pflicht zur Ermittlung 
der objektiven Wahrheit erfüllt hat und daher auch im 
Rahmen des § 139 ZPO geblieben ist, so kann diese 
Fragestellung auch niemals einen Ablehnungsgrund 
bilden.

Daran ändert es auch nichts, daß die Tatsache, um 
deren Klärung sich der Kreisrichter mit Erfolg bemüht 
hat, „ehefeindlich“ im Sinne des § 622 Abs. 2 ZPO ist. 
Auch solche „ehefeindlichen“ Tatsachen müssen objek
tiv und vollständig geklärt werden. Gegen die Vor
schrift des § 622 Abs. 2 ZPO hat der Kreisrichter über
dies gar nicht verstoßen. Es wäre nur unzulässig ge
wesen, eine „ehefeindliche“, von keiner Partei vorge
tragene Tatsache im Urteil zu verwerten; die Frage
stellung des Richters im Rahmen des § 139 ZPO hat 
aber offensichtlich gerade dazu geführt, daß der Kläger 
nunmehr die bisher im Prozeß verschwiegene „Sache 
mit dem Beil“' nachträglich vorgebracht hat; keinesfalls 
hat der Kläger zu erkennen gegeben, daß er die Be
handlung dieser „ehefeindlichen“ Tatsache nicht 
wünscht.

Aus der RV Nr. 107152 des Ministers der Justiz geht 
hervor, daß die Rechtsauskunftstellen unsere Werktäti
gen vor der gerichtlichen Geltendmachung ihrer An
sprüche beraten und daß die erteilten Auskünfte 
einer richterlichen Entscheidung nicht vorgreifen sollen. 
Eine Beratung durch die Rechtsauskunftsstelle nach 
Klageerhebung sollte also vermieden werden. Das gilt 
in erhöhtem Maße, wenn der mit der Streitsache be
faßte Richter in der Rechtsauskunftsstelle tätig wird. 
Nach Klageerhebung soll die Anleitung der Partei in 
der Regel nur noch in der mündlichen Verhandlung im 
Rahmen des § 1 3 9  ZPO erfolgen; bei schriftgewandten

!) vgl. Rothschild-Hintze, Zur Bedeutung des § 139 ZPO, NJ 
1953. S. 641.

oder durch Anwälte vertretenen Parteien kann dies 
allerdings auch durch Auflagebeschlüsse nach den 
§§ 272 b und 279 ZPO erfolgen; diese Auflagebeschlüsse 
sind jedoch stets beiden Parteien, also auch der nicht 
mit einer Auflage bedachten Partei, zuzustellen.

Trotzdem ginge es entschieden zu weit, daraus zu 
folgern, daß ein Richter, der einer Prozeßpartei außer
halb der mündlichen Verhandlung persönlich eine An
leitung gibt oder mit ihr über den Fall spricht, nur des
halb stets befangen sein müsse. Es ist allgemein aner
kannt, daß die vor Klageerhebung in der Rechtsaus
kunftsstelle erfolgte Beratung den Beratenden nicht 
daran hindern kann, später in dieser Sache Recht zu 
sprechen; denn die Auskunftserteilung auf Grund einer 
einseitigen Darstellung bedeutet niemals eine endgül
tige Stellungnahme. Genauso können die Dinge aber 
auch bei einer Beratung nach Erhebung der Klage 
liegen. Wenn in unserem Fall der Kläger dem Kreis
richter nach Klageerhebung — aus den Gründen der 
besprochenen Entscheidung ist leider nicht zu entneh
men, ob die Informationserteilung bezüglich der „Sache 
mit dem Beil“ vor oder nach Klageerhebung vor sich 
gegangen ist — in der Rechtsauskunftstelle erzählt 
haben sollte, die Verklagte habe ihn mit einem Beil 
bedroht, so hat der Kreisrichter dadurch seine Objek
tivität noch lange nicht verloren. Wenn er sich darauf 
beschränkt hätte, der Partei zu empfehlen, diesen wich
tigen Umstand in der mündlichen Verhandlung vorzu
tragen oder dem Gerichte mittels Schriftsatz be
kanntzugeben, so wäre der Gedanke, daraus einen Ab
lehnungsgrund zu konstruieren, fast absurd. Mehr als 
solche Informationserteilung scheint aber nach der 
knappen Begründung des Bezirksgerichts nicht Vorge
legen zu haben. Daß der Richter diese Information 
zum Gegenstand einer Fragestellung nach § 139 ZPO 
gemacht hat, war aber nach dem oben Gesagten rich
tig und zweckmäßig, kann also auch nicht zur Ableh
nung führen. Hier liegt der Fall nicht viel anders, als 
wenn ein Richter die Klage in der Rechtsantragstelle 
protokollarisch aufnimmt und dabei gleichfalls die In
formationen des Antragstellers verwertet. N a t h a  n - )  
u n d  A r t z t 3 )  haben überzeugend nachgewiesen, daß 
dadurch die Objektivität des Richters in unserem Pro
zeß nicht als gefährdet anzusehen ist. Warum sollte 
dies bei einer späteren Informationserteilung anders 
sein? Wesentlich ist dabei auch, daß, wie Artzt4) bereits 
richtig hervorgehoben hat, sowohl nach sowjetischem 
Zivilprozeßrecht°) als auch nach der CSR-Zivilprozeß- 
ordnung einseitige vorbereitende Informationserteilun
gen an den Richter sowohl durch den Kläger als durch 
den Beklagten durchaus zulässig sind und daß dort 
überhaupt niemand daran denkt, in solchen Informa
tionserteilungen Ablehnungsgründe zu erblicken.

Zu bemängeln ist noch, daß das Bezirksgericht seine 
Zuständigkeit nicht begründet. § 45 ZPO ist durch § 10 
AnglVO dahin abgeändert worden, daß auch die Kreis
gerichte selbst über geltend gemachte Ablehnungs
gründe zu entscheiden haben. Nur wenn das Kreis
gericht infolge des Ablehnungsantrags beschlußunfähig 
geworden ist, greift die Zuständigkeit des Bezirksge
richts ein. Ob diese Voraussetzungen, — etwa weil das 
Gericht erster Instanz ein sogenanntes Einmanngericht 
ist — zutreffen, ist aus der Entscheidung nicht zu er
sehen. Fritz N i e t h a m m e r ,
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